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S a t z u n g

über die Festlegung der Gebietszonen und der Höhe d es Geldbetrages zur Ablö-
sung von Stellplätzen

Aufgrund des § 7 Abs.1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW: S. 666) in der zz. gültigen
Fassung und des § 51 Abs.5 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. März 2000 (GV. NRW: S. 252) hat der
Rat der Stadt Iserlohn am 16.12.2008 folgende Satzung über die Festlegung der Gebiets-
zonen und der Höhe des Geldbetrages nach § 51 Abs.5 BauO NRW beschlossen:

Präambel

Bauliche oder sonstige Anlagen, bei denen Zu- und Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen
zu erwarten ist, dürfen gem. § 51 Abs.1 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(BauO NRW) nur errichtet werden, wenn in dem erforderlichen Umfang Stellplätze oder
Garagen hergestellt werden. Diese sind nach § 51 Abs.3 BauO NRW auf dem Baugrund-
stück oder auf einem geeigneten Grundstück in der näheren Umgebung, dessen Benutzung
für diesen Zweck öffentlich rechtlich gesichert ist, herzustellen.

Die nachstehende Satzung geht grundsätzlich von dem Bestehen der vorgeschriebenen
Herstellungspflichten aus, es sei denn die Bauordnung NRW selbst sieht eine andere
Regelung vor. Die Satzung trifft Regelungen für die Fälle, in denen notwendige Stellplätze
oder Garagen nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten hergestellt werden können. Die
Entscheidung über den Verzicht auf die Herstellung wird nach pflichtgemäßen Ermessen
getroffen; ein Rechtsanspruch auf den Verzicht der Stadt Iserlohn besteht grundsätzlich
nicht. Im Fall des Verzichts hat der Bauherr eine Verpflichtung zur Herstellung durch Geld-
zahlung abzulösen.

Die eingenommenen Geldbeträge zur Stellplatzablösung sind nach § 51 Abs.6 BauO NRW
zweckgebunden zur Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet sowie
für investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder zur
Verbesserung des Fahrradverkehrs zu verwenden.

§ 1
Festlegung von Gebietszonen

Für die Zahlung eines Geldbetrages gemäß § 51 Abs.5 BauO NRW werden zwei Gebiets-
zonen, jeweils auf den Ortsteil abgestimmt, festgesetzt.

(1) Die Gebietszonen umfassen folgende Gebiete:

Zone 1 Is = Iserlohn - Zentrum
Zone 1 Le = Letmathe - Zentrum
Zone 2 = restliches Stadtgebiet

(2) Diese Gebietszonen werden wie folgt begrenzt:

Zone 1 Is = Iserlohn - Zentrum
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Der Geltungsbereich umfasst den erweiterten Kernbereich der Innenstadt Iserlohn.
Die Grenzen bilden im Wesentlichen die Hans-Böckler-Straße inklusive der ersten nördlich
angrenzenden Bebauungstiefe, die Straße Trift, die Rathausstraße und die Bergwerkstraße
im Norden; die Müllensiefenstraße und die Oststraße im Osten; die Straßen Hohlerweg, An
der Schlacht und Altstadt inklusive der ersten südlich angrenzenden Bebauungstiefe und die
Alexanderstraße im Süden und der Hagener Platz im Westen.
  

Zone 1 Le = Letmathe – Zentrum

Der Geltungsbereich umfasst den erweiterten Kernbereich der Innenstadt Letmathe.
Die Grenzen bilden die Von-der-Kuhlen-Straße im Norden, die Straße Zum Volksgarten
und die Flehmestraße im Osten, der Lennedamm im Süden und die Straßen Alter Markt
bzw. Schwerter Straße im Westen.

Zone 2 

Übriges Stadtgebiet begrenzt durch die Stadtgrenze und ohne die Zone 1.

(3) Die Begrenzungen der Zonen ergeben sich aus den beigefügten Lageplänen (Zone 1
entspricht dem Geltungsbereich der jeweiligen Gestaltungssatzung), die Bestandteil die-
ser Satzung sind.

§  2   
Festlegung der Höhe des Geldbetrages je Stellplatz und des 

Vomhundertsatzes

(1) Die durchschnittlichen Herstellungskosten einschließlich der Kosten für den Grunderwerb
je Stellplatz betragen:

   in Zone 1 Is: 13.820 �
   in Zone 1 Le:               9.700 �
   in Zone 2 :               5.875 �

(2) Der zu zahlende Geldbetrag je Stellplatz wird vorbehaltlich der Regelungen in den
nachstehenden Absätzen 3 bis 5 unter Zugrundelegung eines Vomhundertsatzes von 60
v.H. gem. § 51 Abs 5 Satz 4 BauO NRW (gerundet) festgelegt:

in Zone 1 Is auf          8.290 �
in Zone 1 Le auf              5.820 �
in Zone 2 auf              3.525 �

(3) Unter Zugrundelegung eines Vomhundertsatzes von 20 v.H. gem. § 51 Abs. 5 Satz 4
BauO NRW reduziert sich der Ablösebetrag je Stellplatz 

in Zone 1 Is auf             2.770 �
in Zone 1 Le   auf                     1.940 �

a) für Wohnungen mit mindestens 35 qm Wohnfläche in neu zu errichtenden Gebäu-
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den
-  die ausschließlich oder ab dem 1. Obergeschoss der Wohnnutzung 
   dienen,

- und die mindestens zwei selbständige Wohnungen mit einer Gesamtwohn
 fläche von  150 qm enthalten,

b) bei öffentlich geförderten Wohnbauvorhaben, die mit einem Belegungsrecht oder
mit Miethöhenvereinbarungen verbunden sind,

c) bei Bauvorhaben, die für öffentliche Zwecke genutzt werden sollen,

d) bei Baudenkmälern gem. § 3 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen  in der jeweils geltenden Fassung,

e) bei Bauvorhaben von Gewerbebetrieben mit bis zu zehn Beschäftigten und bis zu
    150 qm Nutzungsfläche, mit Ausnahme von Vergnügungsstätten.

(4) Bei Vorliegen von mindestens zwei Voraussetzungen des § 2 Abs.3 b)-d) dieser Satzung
verringert sich der zu zahlende Ablösebetrag unter Zugrundelegung eines Vomhundert-
satzes von 10 v.H. gem. § 51 Abs.5 Satz 4 BauO NRW je Stellplatz 

in Zone 1 Is auf       1.385 �
in Zone 1 Le auf                970 �

(5) Wird durch ein Bauvorhaben mindestens eine zusätzliche Wohnung von mindestens 35
qm zusätzlicher Wohnfläche nachträglich durch Dachgeschossausbau, Nutzbarma-
chung anderer Räume in bestehenden Gebäuden oder Aufstockung geschaffen, beträgt
der je Stellplatz zu zahlende Geldbetrag (gerundet)

                                  in Zone 1 Is:             695 �
                                  in Zone 1 Le:                         485 �

§  3    
Zuständigkeit

Entscheidungen nach dieser Satzung trifft der Bürgermeister, Bereich Stadtplanung, Ab-
teilung Bauaufsicht und Denkmalpflege.

§  4  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Satzung der Stadt Iserlohn über die Festlegung der Gebietszonen und der Höhe des
Geldbetrages nach § 64 Abs.7 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrer
zuletzt geltenden Fassung außer Kraft.
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Iserlohn, 09.01.2009 Stadt Iserlohn

Klaus Müller 
Bürgermeister








